
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RID:  11. Tagung der Ständigen Arbeitsgruppe des RID-Fachausschusses 

(Wien, 25. bis 29. November 2019) 
 
 
 
Thema:  Aktualisierung der Übergangsvorschriften 
 
 
 
Antrag des Sekretariats 
 
 
 
Zu den Übergangsvorschriften im RID werden folgende Änderungen vorgeschlagen: 
 
1.6.1.1 Sofern nichts anderes vorgeschrieben ist, dürfen Stoffe und Gegenstände des 

RID bis zum 30. Juni 20192021 nach den bis zum 31. Dezember 2018 2020 
geltenden Vorschriften des RID19) befördert werden. 
 
Bem. Wegen der Angabe im Beförderungspapier siehe Absatz 5.4.1.1.12. 
___ 
19) Fassung des ab 1. Januar 20172019 geltenden RID. 

 
5.4.1.1.12 Sondervorschriften für Beförderungen gemäß Übergangsvorschriften 

 
Für Beförderungen gemäß Unterabschnitt 1.6.1.1 ist im Beförderungspapier zu 
vermerken: 
 
«BEFÖRDERUNG NACH DEM VOR DEM 1. JANUAR 2019 2021 GELTEN-
DEN RID». 

 
1.6.1.30 Gefahrzettel, die den bis zum 31. Dezember 2014 geltenden Vorschriften des 

Absatzes 5.2.2.2.1.1 entsprechen, dürfen bis zum 30. Juni 2019 weiterverwen-
det werden.(gestrichen) 
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1.6.3.3.2 Kesselwagen für die Beförderung von Gasen der Klasse 2, deren Tankkörper 
zwischen dem 1. Januar 1965 und dem 31. Dezember 1966 gebaut wurden, 
dürfen bis zum 31. Dezember 2019 weiterverwendet werden, wenn sie hinsicht-
lich der Ausrüstung, nicht aber hinsichtlich der Wanddicke den Vorschriften des 
Kapitels 6.8 entsprechen.(gestrichen) 

 
1.6.3.27  a) Bei Kesselwagen und Batteriewagen ohne automatische Kupplungsein-

richtungen 
 
– für Gase der Klasse 2 mit Klassifizierungscodes, die den/die Buchstaben 

T, TF, TC, TO, TFC oder TOC enthalten, sowie 
 
– für Stoffe der Klassen 3 bis 8, die in flüssigem Zustand befördert werden 

und denen in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 12 die Tankcodierung L15CH, 
L15DH oder L21DH zugeordnet ist,  

 
die vor dem 1. Januar 2005 gebaut wurden, muss die minimale Energie-
aufnahme der in der Sondervorschrift TE 22 des Abschnitts 6.8.4 definier-
ten Einrichtungen 500 kJ je Wagenende betragen. 
 
Kesselwagen und Batteriewagen zur Beförderung dieser Gase und Stoffe, 
die mit automatischen Kupplungseinrichtungen ausgerüstet sind und die 
vor dem 1. Juli 2015 gebaut wurden, jedoch nicht den Anforderungen der 
ab 1. Januar 2015 geltenden Sondervorschrift TE 22 des Abschnitts 6.8.4 
entsprechen, dürfen bis 31. Dezember 2020 weiterverwendet werden. 

 
b) Kesselwagen und Batteriewagen ohne automatische Kupplungseinrichtun-

gen 
 
– für Gase der Klasse 2 mit Klassifizierungscodes, die nur den Buchsta-

ben F enthalten, sowie 
 
– für Stoffe der Klassen 3 bis 8, die in flüssigem Zustand befördert werden 

und denen in Kapitel 3.2 Tabelle A Spalte 12 die Tankcodierung L10BH, 
L10CH oder L10DH zugeordnet ist, 

 
die vor dem 1. Januar 2007 gebaut wurden, jedoch nicht den Anforderun-
gen der ab 1. Januar 2007 geltenden Vorschriften des Abschnittes 6.8.4 
Sondervorschrift TE 22 entsprechen, dürfen weiterverwendet werden. 
 
Kesselwagen und Batteriewagen zur Beförderung dieser Gase und Stoffe, 
die mit automatischen Kupplungseinrichtungen ausgerüstet sind und die 
vor dem 1. Juli 2015 gebaut wurden, jedoch nicht den Anforderungen der 
ab 1. Januar 2015 geltenden Sondervorschrift TE 22 des Abschnitts 6.8.4 
entsprechen, dürfen weiterverwendet werden. 

 
__________ 


